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Gleichheit/Ungleichheit – 1. Zu den Begriffen. 
‹Gleichheit› (G.) – griech. isotes, lat. aequitas, 
aequalitas, frz. égalité, engl. equality – kann in 
zwei Bedeutungen verwendet werden. Erstens 
im Sinn qualitativer Übereinstimmung, zweitens 
im Sinn numerischer Identität. In der ersten Be-
deutung bezieht man sich mit ‹gleich› auf mehre-
re unterschiedliche Gegenstände, die in mindes-
tens einer, aber nicht allen Hinsichten gleiche Ei-
genschaften haben. Die zweiten Bedeutung be-
zieht sich auf ein und denselben mit sich selbst in 
allen Merkmalen übereinstimmenden Gegens-
tand, auf den ggf. mittels verschiedener singulä-
rer Termini bzw. Eigennamen oder Beschreibun-
gen Bezug genommen wird. Dieser Eintrag be-
handelt qualitative G. als soziale und politische 
G., die gegenwärtig die kontroverseste unten den 
großen sozialen Idealen ist. ‹G.› kann sowohl 
deskriptiv als auch präskriptiv benutzt werden. 
‹G.› ist in der präskriptiven Verwendungsweise 
ein aufgeladener Terminus. Wegen seiner nor-
malerweise positiven Konnotation hat er eine 
rhetorische Kraft1, die den Begriff zum politischen 
Slogan geeignet sein läßt. 
‹G.› bedeutet Übereinstimmung einer Mehrzahl 
von Gegenständen, Personen oder Sachverhal-
ten in einem bestimmten Merkmal, bei Verschie-
denheit in anderen Merkmalen. ‹G.› ist damit so-
wohl von �‹Identität› als auch von ‹Ähnlichkeit›, 
dem Begriff für nur annähernde Übereinstim-
mung zu unterscheiden.2 
‹G.› bzw. ‹gleich› ist ein unvollständiges Prädikat 
und muß immer die Frage nach sich ziehen: 
gleich in welcher Hinsicht? G. besteht im wesent-
lichen in einer dreistelligen Relation zwischen 
zwei (oder mehreren) Gegenständen oder Per-
sonen und einer (oder mehreren) Eigenschaften. 
«Zwei Gegenstände a und b sind gleich hinsicht-
lich des Prädikationsspielraums P, wenn sie, was 
diesen Spielraums betrifft, unter denselben gene-
rellen Terminus fallen.»3 ‹G.› bezeichnet das 
Verhältnis zwischen den verglichenen Objekten. 
Jeder �Vergleich setzt ein tertium comparationis 
voraus, ein konkretes Merkmal, in dem die G. 
gelten soll. G. bezieht sich auf den gemeinsamen 
Anteil an dem vergleichsentscheidenden Merk-
mal. Dieser relevante Vergleichsstandard stellt 
eine jeweils zu spezifizierende ‹Variable›, (oder 
‹Index›, ‹Bewertungsspielraum› u.ä.) des G.be-
griffs dar4, die zu verschiedenen Konzeptionen 
der G. führt, wenn es sich bei den Standards um 
unterschiedliche moralische �Normen handelt. 
Der Unterschied zwischen einem allgemeinen 
Begriff und spezifischen Konzeptionen5 der G. 
mag erklären, warum ‹G.› machen Autoren zufol-
ge keine einheitliche oder gar leere Bedeutung 
zu haben scheint.6 
Im Unterschied zu numerischer Identität setzt ein 
G.urteil die Verschiedenheit des Verglichenen 

voraus. ‹Völlige› oder ‹absolute› G. sind nach 
dieser Definition in sich widersprüchliche Aussa-
gen. Zwei nicht-identische Objekte gleichen sich 
nie vollständig; sie unterscheiden sich zumindest 
in ihrer Raum-Zeit-Stelle. Einige Autoren hinge-
gen möchten absolute qualitative G. jedoch nicht 
definitorisch ausschließen, sondern als Grenz-
begriff zulassen.7  
Von zentraler Bedeutung es ist, wie der Maßstab 
des Vergleichs bei deskriptiver wie präskriptiver 
G. bestimmt wird. Bei deskriptiver G. ist der ge-
meinsame Maßstab selbst ein deskriptiver: Zwei 
Menschen wiegen z.B. gleich viel. Präskriptive G. 
liegt vor, wenn ein präskriptiver Maßstab, d.h. ei-
ne Norm oder �Regel verwendet wird, z.B. G. 
vor dem Gesetz. Die Maßstäbe, die präskriptiven 
G.behauptungen zugrunde liegen, enthalten zu-
mindest zwei Komponenten: Einerseits eine de-
skriptive Komponente, da sie deskriptive Kriterien 
enthalten müssen, um diejenigen Personen zu 
identifizieren, auf die sich die Regel bezieht; die-
se deskriptiven Kriterien unterscheiden diejeni-
gen, die unter die Norm fallen, von denen, die 
außerhalb des Geltungsbereichs der Norm ste-
hen. Außerdem enthalten die Vergleichsstan-
dards etwas Normatives, eine moralische oder 
rechtliche Regel, die angibt, wie die Menschen, 
die als unter die Norm fallend identifiziert wurden, 
behandelt werden sollen. Diese Norm macht die 
Präskription aus.8 
 
2. Zur Begriffs- und Problemgeschichte 
G. gilt von der Antike an9 als ein konstitutives 
Merkmal der �Gerechtigkeit. Wenn zwei Perso-
nen in mindestens einer relevanten Hinsicht als 
gleich gelten, müssen diese Personen in der 
Hinsicht gleich behandelt werden. Ansonsten 
wird eine ungerecht behandelt. Dies ist das all-
gemein akzeptierte formale G.prinzip, das Aristo-
teles in Rückgriff auf Plato formulierte: Gleiche(s) 
gleich behandeln.10 Einige sehen dieses formale 
Prinzip der G. als eine spezifische Anwendung 
einer Rationalitätsregel (�Rationalität). Es sei ir-
rational, weil inkonsistent, ohne hinreichenden 
Grund gleiche Fälle ungleich zu behandeln.11 
Statt dessen betonen die meisten, daß es sich 
hier um ein moralisches Prinzip der Gerechtigkeit 
handelt, das im wesentlichen der Universalisier-
barkeit moralischer Urteile entspricht. Das forma-
le Postulat bleibt allerdings solange leer, wie un-
klar ist, was hier ‹gleiche Fälle› und was ‹gleich 
behandeln› meint. Alle Debatten über die richtige 
Auffassung von Gerechtigkeit, d.h. darüber, wem 
was zukommt – so bemerkte schon Aristoteles -, 
können als Kontroversen über die Frage aufge-
faßt werden, welche Fälle gleich und welche un-
gleich sind.12 Jeder normative Disput kann als 
Widerstreit einer vorgeschlagenen Norm mit ei-
ner anderen dargestellt werden, d.h. als Wider-
streit zwischen einer Konzeption von G. mit einer 
anderen. Deshalb ist es richtig, wenn 
G.theoretiker13 betonen, daß es fast nie um die 



Frage geht, ob überhaupt G., sondern (nur) um 
die Frage, welche Art von G. Eigentlich jede 
normative Theorie stellt sich als eine G.position 
dar. Egalitaristen müssen also, um ihre Position 
zu skizzieren, eine spezifischere (egalitärere) 
Konzeption von G. in Anschlag bringen. 
Platon und Aristoteles vertreten ein Prinzip pro-
portionaler G.14: Wenn Faktoren für eine Un-
gleichverteilung sprechen, weil die Personen in 
relevanten Hinsichten ungleich sind, ist diejenige 
Verteilung gerecht, die proportional zu diesen 
Faktoren ist. Ungleiche Verteilungsansprüche 
müssen proportional berücksichtigt werden; das 
ist die Voraussetzung dafür, daß die Personen 
gleich berücksichtigt werden. Beide verstehen 
gleiche Berücksichtigung (noch) im Sinne der 
Formel des Ulpian: «Suum ciuque tribure», also: 
«Gerecht ist eine Handlung, wenn sie jedem das 
gibt, was ihm zukommt».15 Diese Definition ist 
ganz formal, den offen ist noch, wem was zu-
kommt. Ungleiche Berücksichtigung der Rechte 
verschiedener Personen heißt demnach, daß 
nicht jedem zugeteilt wird, was ihm zusteht. Die 
zugrundeliegenden vorausgesetzten Rechte 
können dabei aber ungleich sein – und sind es 
für Platon und Aristoteles auch.  
Gegen Plato und Aristoteles hat die Ulpianische 
Formel im Laufe der Geschichte den inhaltlich 
egalitären Sinn angenommen, daß jedem die 
gleiche Würde (�Menschenwürde) und jedem 
gleiche Achtung gebührt. Diese ist die heute 
weitgehend geteilte Auffassung substantieller u-
niversalistischer G. Sie entwickelte sich in der 
Stoa, die die natürliche G. aller rationalen Wesen 
betonte, und im frühen Christentum des Neuen 
Testaments, das die G. der Menschen vor Gott 
zum Prinzip erhob, das die christliche Kirche spä-
ter allerdings nicht immer konsequent vertrat. In 
der Neuzeit, vom 17. Jh. an, wurde die Idee na-
türlicher G. in der Tradition des �Naturrechts und 
der Vertragstheorie (�Gesellschaftsvertrag) do-
minant. Hobbes ging davon aus, daß die Men-
schen im Naturzustand gleiche �Rechte haben, 
weil sie über die Zeit hinweg die gleiche Fähig-
keit haben, einander zu schaden.16 Locke vertrat 
die Auffassung, daß alle Menschen gleiche 
natürliche Rechte auf Freiheit und Eigentum 
besitzen.17 Rousseau erklärte soziale Ungleich-
heit durch einen nahezu urgeschichtlichen Verfall 
der Menschengattung von einer natürlichen G. 
im harmonischen Naturzustand, hervorgerufen 
durch den Drang der Menschen zur Vervoll-
kommnung, wodurch Eigentum und Besitz wirk-
mächtig wurden. Die dadurch entstandene Un-
gleichheit und Herrschaft der Gewalt kann nur 
durch die Einbindung der freigesetzten 
�Subjektivität in einer gemeinsamen Bürgerexis-
tenz und Volkssouveränität überwunden wer-
den.18  
In Kants Moralphilosophie formuliert der katego-
rische �Imperativ das G.postulat der gleichen u-
niversellen Achtung.19 Die transzendentalphilo-

sophische Reflexion des Gedankens der Auto-
nomie und Selbstgesetzgebung führt zur Aner-
kennung der gleichen �Freiheit aller Vernunft-
wesen, die Kant auch zum einzigen Rechtsprin-
zip erklärt.20 Die aufklärerischen Ideen stimulier-
ten die großen sozialen Bewegungen und Revo-
lutionen und schlugen sich in den modernen Ver-
fassungen und �Menschenrechtserklärungen 
nieder. Neben Freiheit und Brüderlichkeit wurde 
G. in der Französischen Revolution Grundlage 
der Déclaration des droits de l´homme et du ci-
toyen von 1789.21 Das Prinzip der gleichen Wür-
de und Achtung22, das heute von allen Haupt-
strömungen der modernen westlichen Kultur als 
Minimalstandard akzeptiert wird23, schreibt in ei-
ner üblichen Unterscheidung vor, �Personen als 
Gleiche zu behandeln (treating persons as e-
quals), nicht aber das in vielen Fällen unplausible 
Prinzip, Personen genau gleich zu behandeln 
(treating persons equally).24 Seit dem 19. Jh. liegt 
der politische und philosophische Schwerpunkt 
neben der Sicherung gleicher Freiheitsrechte 
und gleicher politischer Partizipationsrechte ver-
stärkt in der Auseinandersetzung um ökonomi-
sche und soziale Ungleichheit.25 Dabei ist die I-
dee der G. seitens sozialistischer und marxisti-
scher Kreise durchaus kritisiert worden.26 So 
lehnt Marx den Gedanken der Rechtsgleichheit 
ab, weil sie sich erstens ungleich auswirkt, da sie 
nur eine begrenzte Zahl moralisch relevanter 
Gesichtspunkte heranziehe und andere vernach-
lässige; zweitens konzentrierten sich Theorien 
der Gerechtigkeit zu sehr auf die Verteilung statt 
auf die grundlegenden Fragen der Produktion; 
drittens brauche die kommunistische Gesell-
schaft kein Recht und keine Gerechtigkeit, weil in 
ihr die gesellschaftlichen Konflikte aufgelöst sein 
würden. 
 
3. Gegenwärtige Debatten 
Da in zeitgenössischen Theorien ‹Behandlung 
als Gleiche› der moralisch geteilte Standard ist, 
gehen die heutigen Debatten darum, welche Art 
von Gleichbehandlung normativ gefordert ist, 
wenn wir uns wechselseitig als Personen mit 
gleicher Würde achten. Strittig ist, ob und in wel-
chem Ausmaße der �Staat durch politische 
Maßnahmen wie Umverteilung von Einkommen 
und Besitz, Steuern, Erziehungssystem, Sozial-
versicherung, positive Diskriminierung usw. wei-
tergehende G. der sozialen Bedingungen für alle 
herstellen soll. 
(1) Eine Minimalpositionen vertritt der Libertaris-
mus und Wirtschaftsliberalismus, der, auf Locke 
zurückgehend, gleiche ursprüngliche Freiheits- 
und Besitzrechte postuliert und damit gegen 
Umverteilungen und soziale Rechte und für den 
freien Markt argumentiert.27 Es wird ein Gegen-
satz von G. und Freiheit behauptet. Dagegen 
wird eingewandt, daß gerade wenn das eigene 
freie Verdienst zählen soll, der eigene Erfolg 
nicht so sehr von �Glück, natürlicher Ausstat-



tung, ererbtem Besitz und Status abhängen darf. 
Es bedarf mindestens noch der Chancengleich-
heit, die dafür sorgt, daß das Schicksal der Men-
schen von ihren Entscheidungen und nicht von 
ihren sozialen Lebensumständen bestimmt wird, 
die sie nicht zu verantworten haben. Der Egalita-
rismus will jedoch mehr. Für ihn ist eine Welt mo-
ralisch besser, wenn in ihr G. der Lebensbedin-
gungen herrschen. Dies ist ein amorphes Ideal, 
das Klärung verlangt. Warum ist G. der Lebens-
bedingungen ein Ideal, und G. von was genau?28 
(2) Eine Maximalposition stellt strikte G. dar, die 
allen einen gleichen materiellen Level an Gütern 
und Leistungen gewähren will. Sie wird allgemein 
als unplausibel verworfen. Sie scheitert an Prob-
lemen, die allgemein gegen G. eingewandt wer-
den, und die jede plausible G.auffassung lösen 
muß. Erstens müssen angemessene Indices für 
die Messung der G. der zu verteilenden Güter 
angegeben werden. In Begriffen von was soll G. 
bzw. Ungleichheit hier verstanden werden? So 
kann G. materieller Güter zu ungleicher Zufrie-
denheit führen. Als üblicher, wenn auch bekann-
termaßen unzulänglicher Index wird das Geld be-
nutzt, wobei offensichtlich mindestens G. der 
Chancen anders erfaßt werden muß. Zweitens 
muß angeben werden, in welchem Zeitraum das 
angestrebte gleiche Verteilungsmuster realisiert 
sein muß. Strikte G. fordert G. innerhalb kürzerer 
Zeitabstände. Dies scheint jedoch die Verfü-
gungsgewalt von Personen über ihren Anteil un-
zulässig einzuschränken. Drittens verzerrt G. ö-
konomische Leistungsanreize und führt zu einem 
Mangel an Effizienz, weil bei der Umverteilung 
Schwund an Gütern durch administrative Kosten 
auftritt.29 G. und Effizienz müssen in ein ausge-
wogenes Verhältnis gesetzt werden. Oft wird, 
hauptsächlich von Ökonomen, diesbezüglich Pa-
reto-Optimalität verlangt. Ein Zustand ist pareto-
optimal oder pareto-effizient, wenn es nicht mög-
lich ist, in einen anderen sozialen Zustand über-
zugehen, der mindestens von einer Person als 
besser oder von keiner als schlechter beurteilt 
wird. Diese Beurteilung ist jedoch immer relativ 
zu einem gegebenen Ausgangszustand, der un-
gleich und ungerecht sein kann. Deshalb mag es 
zur Herstellung von Gerechtigkeit nötig sein, Pa-
reto-Optimalität zu verletzen. Zumindest darf G. 
in den Augen der Kritiker nicht dazu führen, daß 
manche auf Güter verzichten müssen, obwohl 
dadurch kein Schlechtergestellter besser gestellt 
würde. Viertens gibt es moralische Einwände: 
Strikte und mechanische Gleichbehandlung aller 
Beteiligten nimmt die Unterschiede zwischen den 
Individuen und ihren Situationen nicht ernst. Eine 
Kranke hat intuitiv andere Ansprüche als ein Ge-
sunder; ihr das Gleiche zuzuteilen wäre falsch. 
Bei einfacher G. werden die Freiheit der Indivi-
duen unzulässig beschränkt und die je individuel-
le Besonderheit der Person nicht hinreichend be-
rücksichtigt; insofern wird sie eben nicht gleich 
berücksichtigt. Moralisch besteht nicht nur ein 

Recht auf die Berücksichtigung besonderer 
�Bedürfnisse, sondern auch ein Recht auf die 
Früchte der eigenen Arbeit, darauf, daß die eige-
ne Leistung, das Verdienst auch zählt. Zu guter 
Letzt besteht die Gefahr, daß G. zu Gleichma-
cherei, Uniformität und Einebnung führt, statt Dif-
ferenz und Pluralität zu respektieren.30 
Als Desideratum kann man insofern festhalten: 
Statt einfacher G. bedarf es deshalb einer Kon-
zeption komplexerer G., der es durch Unter-
scheidung von verschiedenen Güterklassen, ge-
trennten Sphären (Walzer31) und differenzierte-
ren Kriterien gelingt, auf diese Problemlagen zu 
antworten. 
(3) G. der Wohlfahrt motiviert sich durch die Intui-
tion, daß es das Wohlergehen der Individuen ist, 
um das es in der politischen Moral geht. Das 
Wohlfahrtsniveau auszugleichen müsse daher 
das relevante Gerechtigkeitskriterium sein. Auch 
diese Auffassung ist jedoch mit erheblichen 
Schwierigkeiten konfrontiert.32 Es scheint un-
plausibel, alle Präferenzen der Personen (glei-
chermaßen) zu zählen; einige Präferenzen sind 
aus Gerechtigkeitsgründen unzulässig. Zufrie-
denheit bei der Erfüllung der Wünsche kann kein 
Maßstab sein, weil Personen mehr wollen als 
Glücksgefühle. Als Maßstab für Wohlfahrtsver-
gleiche kann also nur die Beurteilung des Erfolgs 
bei der Erfüllung der Präferenzen fungieren. Sie 
darf jedoch nicht nur auf einem subjektiven Urteil 
basieren. Für eine gerechtfertigte Beurteilung 
bedarf es eines Standards, der angibt, was hätte 
erreicht werden sollen oder können. Dieser setzt 
wiederum schon eine Annahme über eine ge-
rechte Verteilung voraus, ist also kein unabhän-
giges Gerechtigkeitskriterium. Ein weiteres be-
trächtliches Problem jeder an Wohlfahrt ausge-
richteten Konzeption von G. ist, daß Personen 
mit teurem Geschmack nach dieser Konzeption 
mehr Ressourcen beanspruchen dürfen; dies 
verletzt eindeutig moralische Intuitionen, weil der 
teure Geschmack kultiviert ist. Zudem kann G. 
der Wohlfahrt für den Aspekt des Verdienstes33 
nicht aufkommen. 
(4) Solche Probleme vermeidet die vor allem von 
Rawls und Dworkin vertretene G. der Ressour-
cen.34 Sie hält Individuen für ihre Entscheidungen 
und Handlungen verantwortlich, nicht jedoch für 
die Umstände ihrer Situation. Das, was man 
nicht zu verantworten hat, darf kein Verteilungs-
kriterium sein. Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, In-
telligenz, soziale Stellung sind als irrelevante 
Ausnahmegründe ausgeschlossen. Statt dessen 
sind ungleiche Anteile an sozialen Gütern dann 
fair, wenn sie sich aus den Entscheidungen und 
absichtlichen Handlungen der Betreffenden er-
geben. Chancengleichheit ist nicht ausreichend, 
weil für ungleiche natürliche Ausstattung nicht 
kompensiert wird. Was für soziale Umstände gilt, 
soll auch für natürliche Gaben gelten. Natürliche 
Begabungen und soziale Umstände sind beides 
reine Glücksache und müssen ausgeglichen 



werden. Damit wird das gängige Verdienstkriteri-
um berücksichtigt, aber deutlich relativiert. Die 
Menschen sollen eine anfängliche gleiche Aus-
stattung an Grundgütern als allgemein dienliche 
Mittel (Rawls) oder Ressourcen (Dworkin) be-
kommen und können später aufgrund ihres eige-
nen ökonomischen Handelns durchaus unter-
schiedliche Mengen an Gütern besitzen. Soziale 
und ökonomische Ungleichheiten sind nach 
Rawls bei vorrangiger Sicherung gleicher Grund-
freiheiten und -rechte gerecht, wenn sie zwei 
Bedingungen erfüllen: «erstens müssen sie mit 
Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen 
unter Bedingungen fairer Chancengleichheit of-
fenstehen, und zweitens [- das ‹Differenzprinzip›-
] müssen sie sich zum größtmöglichen Vorteil für 
die am wenigsten begünstigten Gesellschafts-
mitglieder auswirken.»35 Ansonsten muß umver-
teilt werden. Hinter dem für die ursprüngliche Si-
tuation der Entscheidung über Prinzipien einer 
gerechten Gesellschaft unterstellten ‹Schleier 
des Nichtwissens› würde man nach Rawls des 
Differenzprinzip wählen, weil es sicherstellt, daß 
man nicht im freien Markt durch die Maschen 
fällt, und daß es allen besser geht als in einer Si-
tuation totaler Gleichverteilung, deren Level 
mangels Effizienz unter dem des im Differenz-
prinzip Schlechtestgestellten liegt.  
Dworkin beansprucht mit seiner Theorie, noch 
‹absichts-sensitiver› und ‹ausstattungs-insensiti-
ver› als die Rawlsche Theorie zu sein.36 Er 
schlägt eine hypothetische Auktion vor, auf der 
sich jeder bei gleichen Zahlungsmitteln Güter-
bündel so zusammenstellen kann, daß er am 
Ende niemandes Güterbündel beneidet. Auf dem 
freien Markt hängt es dann von den Ambitionen 
der Individuen ab, wie sich die Verteilung entwi-
ckelt. Die ungerechtfertigten Ungleichheiten auf-
grund von unterschiedlicher natürlicher Ausstat-
tung, Begabung und von Glück sollen durch ein 
differenziertes fiktives Versicherungssystem 
kompensiert werden, dessen Prämien hinter ei-
nem ‹Schleier des Nichtwissens› ermittelt wer-
den, um dann im echten Leben auf alle umgelegt 
und per Steuer eingetrieben zu werden. So soll 
ein fairer Ausgleich für die natürliche Lotterie er-
folgen, der eine ‹Versklavung› der talentierten Er-
folgreichen durch zu hohe Abgaben verhindert.  
(5) Theorien wie die eben genannten, die sich 
darauf beschränken, grundlegende Mittel gleich 
zu verteilen, in der Hoffnung, sie könnten den 
verschiedenen Zwecken aller Menschen gerecht 
werden, werden von Sen kritisiert.37 Wie wertvoll 
die Güter für jemanden sind, hängt von den Mög-
lichkeiten, der natürlichen Umgebung und den 
individuellen Fähigkeiten ab. Sen schlägt statt 
dessen vor, sich an grundlegenden menschli-
chen Möglichkeiten (capabilities) zur Ausübung 
bestimmter relevanter Seinsweisen und Tätigkei-
ten (functionings) bei der Verteilung zu orientie-
ren. Die Bewertung des individuellen Wohlerge-
hens muß sich an basalen Funktionsweisen wie 

Ernährung, Gesundheit, Abwesenheit von Ge-
fahren für das Leben usw. festmachen. Wichtig 
ist aber auch der Freiheitsaspekt, der in der Mög-
lichkeit, die Art und Weise der Verwirklichung der 
Funktionsweisen selbst zu wählen, enthalten ist. 
Capabilities sind daher nach Sen das Maß für die 
angestrebte G. der Möglichkeiten des Menschen, 
sein Leben zu führen.  
(6) Eine andere Konzeption der G., die bean-
sprucht, das Desideratum komplexerer G. zu er-
füllen, arbeitet prozedural mittels einer Präsumti-
on der G., d.h. eines prima facie Gleichvertei-
lungsprinzips für alle politisch zur Verteilung an-
stehenden Güter38: Alle Betroffenen sind unge-
achtet ihrer empirischen Unterschiede gleich zu 
behandeln, es sei denn, bestimmte (Typen von) 
Unterschiede(n) sind in der anstehenden Hin-
sicht relevant und rechtfertigen durch allgemein 
annehmbare Gründe eine ungleiche Behandlung 
oder ungleiche Verteilung. Wenn alle ein Interes-
se an den zu verteilenden Gütern haben, so zäh-
len die Befriedigung der Präferenzen aller prima 
facie (in Abwesenheit besonderer Rechtferti-
gungsgründe) gleich viel, weil die Personen 
gleich viel zählen. Wer mehr will, schuldet den 
anderen eine angemessene allgemeine und re-
ziproke Rechtfertigung. Wenn es keinen Grund 
für eine Ungleichverteilung, den alle im Prinzip 
anerkennen können, gibt, dann ist Gleichvertei-
lung die einzige legitime Verteilung. Gleichvertei-
lung ist damit nicht eine unter vielen Alternativen, 
sondern die unvermeidliche Ausgangsposition, 
sofern man die Rechtfertigungsansprüche aller 
als gleichberechtigt ernst nimmt. Diese Präsum-
tion der G. gibt ein elegantes Verfahren für die 
Konstruktion einer Theorie der Verteilungsge-
rechtigkeit ab.  
Folgende Fragen müßten allerdings beantwortet 
werden, um zu einem inhaltlich gefüllten Gerech-
tigkeitsprinzip zu kommen: Welche Güter und 
Lasten stehen zur Verteilung (bzw. sollten zur 
Verteilung stehen)? Was sind die sozialen Güter, 
die den Gegenstand gerechter Gleichverteilung 
abgeben? An wen soll verteilt werden? Wer hat 
prima facie einen Anspruch auf einen fairen An-
teil? Was sind die gerechtfertigten Ungleichhei-
ten je nach Sphäre oder Güterklasse? Dabei 
werden viele Aspekte der o.g. Theorien egalitärer 
distributiver Gerechtigkeit eine wesentliche Rolle 
spielen. 
(7) Ist G. ein Wert an sich?39 Viele Egalitaristen 
sind heute bereit zuzugestehen, daß G. im Sinne 
von G. der Lebensumstände keinen starken Wert 
an sich hat, sondern ihre Bedeutung im Rahmen 
liberaler Gerechtigkeitskonzeptionen im Zuge der 
Verfolgung anderer Ideale erhält – wie Freiheit 
für alle, volle Entwicklung der menschlichen Fä-
higkeiten und der Persönlichkeit, die Beseitigung 
von Leid, Dominanz und Stigmatisierung, stabiler 
Zusammenhalt moderner freiheitlich verfaßter 
�Gesellschaften etc. Dies öffnet die Tür für die 
kritische Anfrage, ob nicht ein anderer Gesichts-



punkt als G. der Lebensumstände (auch für Ega-
litaristen) das Kriterium der Verteilungsgerechtig-
keit ist. Alternativen sind zum einen die Siche-
rung eines hinreichend guten Auskommens für 
jeden40 und zum anderen die vorrangige Verbes-
serung der Situation der Schlechtergestellten.41 
Beides ist in der Tat dringlich, der Egalitarismus 
will aber mehr. 
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